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1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

– 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden ohne Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Beilstein 

Auf der Alten Wehrstraße (K 135_42) ist ab der Alten Wehrstraße 20 für etwa 380 m in 
Richtung Süden Tempo 70 statt Tempo 100 angeordnet. 

Bremm 

Auf der B_49 gilt ab Höhe Moselstraße 1 bis zur Kreuzung L_109 in beiden Fahrtrichtun-
gen Tempo 70 statt Tempo 100. Auf der L_106 ist ab Höhe der Bebauung Steinbrecher 39 
bis etwa 100 m nach der Kurve Tempo 70 angeordnet. 

Briedern 

Im Bereich der Bebauung Briedern ist auf der L_98 Tempo 70 statt Tempo 100 angeord-
net.  

Bruttig-Frankel 

Auf der L_98 ist ab dem Kreisel südlich entlang der gesamten Bebauung Tempo 70 statt 
Tempo 100 umgesetzt. 

Cochem 

Im Stadtteil Sehl gilt auf der Ellerer Straße (K 135_20) ab der Kreuzung Sehler Anlagen bis 
zur Kreuzung Josef-von-Lauff-Straße Tempo 30 statt Tempo 50. 

Dohr 

– 

Ediger-Eller 

Ab der Eisenbahnbrücke gilt auf der B_49 bis zum Ortseingang Ellern Tempo 70 statt 
Tempo 100. 

Im Bereich des Ferienresorts in der Gemarkung Eidiger-Eller sind entlang der K 135_22 
beidseitig Lärmschutzwälle errichtet. 

Ellenz-Poltersdorf 

– 
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Ernst 

Auf der Moselstraße (B_49) gilt ab Höhe Moselstraße 67 bis auf Höhe Moselstraße 11 in 
beiden Fahrtrichtungen Tempo 70 statt Tempo 100. 

Faid 

– 

Greimersburg 

– 

Klotten 

– 

Lieg 

– 

Lütz 

– 

Mesenich 

In der gesamten Ortsumfahrung von Mesenich (L_98) gilt in Fahrtrichtung Briedern Tempo 
70 statt Tempo 100. 

Moselkern 

Im Bereich der Ortsumfahrung (B_416) ist in beiden Fahrtrichtungen Tempo 70 statt 
Tempo 100 angeordnet. 

Entlang der Bahnstrecke wurde ab Höhe Moselstraße 43 bis auf Höhe Kreuzung Elztal 
eine Lärmschutzwand errichtet. Diese Lärmschutzwand wurde nach einer Unterbrechung 
ab Höhe Oberstraße 55 bis zum alten Bahnhof weitergeführt. 

Müden 

Auf der B 416 gilt ab der Kreuzung Silberstraße bis auf Höhe Grüngürtel 7 in beiden Fahrt-
richtungen Tempo 70 satt Tempo 100. 

Nehren 

– 

Pommern 

Auf der L_107 gilt ab der Kreuzung Auf Grau bis zur Kreuzung Moselweinstraße Tempo 20 
statt Tempo 50. 

Senheim 

Auf der L_98 gilt im Bereich der Ortsbebauung in beiden Fahrtrichtungen Tempo 70 statt 
Tempo 100. 
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Treis-Karden 

Auf der Hauptstraße (L_202) in Treis gilt ab der Kreuzung Am Kalkofen bis zur Kreuzung 
Kastellauner Straße Tempo 30 statt Tempo 50. 

Auf der B_49 wurde in Höhe Moselallee 1 für eine Strecke von etwa 100 m ein lärmarmer 
Gussasphalt verbaut. 

Valwig 

Auf dem Kapellenweg (K 135_59) ist ab der Kreuzung Am Kranzfeld bis zur Kreuzung Tal-
straße Tempo 30 statt Tempo 50 angeordnet. 

Wirfus 

– 

1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im 
weiteren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im 
weiteren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

 

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG COCHEM – 

In der Verbandsgemeinde Cochem gibt es mehrere unterschiedliche nationale und inter-
nationale Schutzgebiete. 

Zurzeit wird geprüft, ob in den dort ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls auch 
darüber hinaus in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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